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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1988

Norm

ABGB §1425 I

ABGB §1425 VIII

AußStrG §16 BIII2d

Rechtssatz

Die nach ständiger Rechtsprechung zulässige Möglichkeit, Bedingungen für die Ausfolgung eines Gerichtserlages im

Verfahren außer Streitsachen zu setzen, ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt; die Ansicht bestimmte

Ausfolgungsbedingungen seien zulässig, ist daher in der Regel nicht offenbar gesetzwidrig.
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